
An den 

Ersten Bürgermeister der Stadt Geiselhöring zur Vorlage im Stadtrat 

 

Betreff: Antrag auf vorläufige Beibehaltung der bisherigen Geschäftsordnung und Vertagung der 

Beschlussfassung über eine neue Geschäftsordnung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die gewählten Stadtratsmitglieder der zukünftigen Fraktion AfD / Friedliches Geiselhöring 

beantragen, die derzeit gültige Geschäftsordnung der Stadt Geiselhöring zunächst weiterhin vorläufig 

anzuwenden und die Beschlussfassung über eine neue Geschäftsordnung frühestens vier Wochen 

nach der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrates zu behandeln. 

 

Begründung: 

 

Die Geschäftsordnung bildet die wesentliche Grundlage der demokratischen Arbeitsweise des 

Stadtrates und regelt insbesondere die Mitwirkungs-, Informations- und Beteiligungsrechte aller 

gewählten Mitglieder und Gruppierungen. 

 

Aus Sicht der Antragsteller widerspricht es einem fairen und transparenten Demokratieverständnis, 

grundlegende Änderungen der Arbeits- und Verfahrensregeln des neu gewählten Stadtrates 

unmittelbar zu Beginn der Amtsperiode ohne angemessene Beratungs- und Prüfungsfrist zu 

beschließen. 

 

Insbesondere neu gewählte Mitglieder müssen die Möglichkeit erhalten, die vorgesehenen 

Änderungen sorgfältig zu prüfen, rechtlich und organisatorisch zu bewerten sowie sich mit deren 

Auswirkungen auf die zukünftige Ratsarbeit auseinanderzusetzen. 

 

Die Antragsteller vertreten die Auffassung, dass die Regeln der zukünftigen Zusammenarbeit nicht 

unter Zeitdruck beschlossen werden sollten, sondern auf Grundlage einer offenen, nachvollziehbaren 

und sachgerechten Beratung aller demokratisch gewählten Mitglieder des neuen Stadtrates. 

 

Die vorläufige Weitergeltung der bisherigen Geschäftsordnung gewährleistet dabei uneingeschränkt 

die Arbeitsfähigkeit des Stadtrates bis zur abschließenden Beratung und Entscheidung über mögliche 

Änderungen. 

 

Vor diesem Hintergrund beantragen wir die Vertagung der Beschlussfassung über eine neue 

Geschäftsordnung auf einen Zeitpunkt frühestens vier Wochen nach der konstituierenden Sitzung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die zukünftige Fraktion 

AfD / Friedliches Geiselhöring 


